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I. Amtliche Texte 

151 Verordnung 
über die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Saar

louis 

Vom 31. März 1977 

Auf Grund der §§ 1, 5 und 19 des Reichsnaturschutzge
setzes vom 26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 821) in der 
Fassung des Gesetzes Nr. 1012 vom 13. November 1974 
(Amtsbl. S. 1011) sowie des § 13, der zum Reichsnatur
schutzgesetz ergangenen Durchführungsverordnung vom 
31. Oktober 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1275} in der Fas
sung der Ergänzungsverordnung vom 18. Januar 1974 
(Amtsbl. S. 120) wird mit Ermächtigung des Ministers für 
Umwelt, Raumordnung und Bauwesen ::- Oberste Natur
schutzbehörde - für den Bereich des Landkreises Saar
louis folgendes verordnet: 

§ 1 

Die in § 3 näher bezeichneten und in den angefügten 
Lageplänen dargestellten Flächen werden mit dem Tage 
des Inkrafttretens dieser Verordnung als Landschafts
schutzgebiete ausgewiesen. Sie sind in dem Landschafts
schutzkartenwerk des Landkreises Saarlouis auf topogr. 
Kartenblättern im Maßstab 1:10 000, die Bestandteil die
ser Verordnung sind, in gelber Farbe angelegt und rot 
umrändert; diese Karten sind in je einer Ausfertigung bei 
dem Minister für Umwelt, Raumordnung und Bauwesen 
- Oberste Naturschutzbehörde -, beim Landrat - Untere 
Naturschutzbehörde - in Saarlouis sowie für den jewei
ligen Stadt- und Gemeindebereich bei dem Bürgermeister 
der Stadt bzw. Gemeinde zur Einsicht durch jedermann 
hinterlegt und archivmäßig aufbewahrt. Für die Stadt-

und Gemeindebereiche gelten folgende topogr. Karten
blätter: 

01- Gemeinde Schmelz: 

02 - Gemeinde Lebach: 

03- Gemeinde Rehlingen: 

04 - Stadt Dillingen: 

05- Gemeinde Nalbach: 

9 TK 25 Vto 
6506 NO/SO, 
NW/SW/NO/SO, 
NO, 6607 NW/NO 

6 TK 25 Vto 

6507 
6606 

6507 NW/NO/SW/SO, 
6607 NW/NO 

8 TK 25 Vto 
6505 SO/SW, 
NW/NO/SW/SO, 
NW/SW 

4 TK 25 Vto 
6606 NW/NO/SW/SO 

4 TK 25 Vto 

6605 
6606 

6506 so, 6507 sw, 6606 
NO, 6607 NW 

06- Gemeinde Saarwellingen: 5 TK 26 Vto 
6606 NO/SO, 6607 
NW/NO/SW 

07- Gemeinde Wallerfangen: 4 TK 25 Vto 
6605 so, 6606 sw, 6705 
NO, 6706 NW 

08- Stadt Saarlouis: 6 TK 25 Vto 
6606 NW/NO/SW/SO, 
6706 NW/NO 
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67 Verordnung 
über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen 

in Landschaftsschutzgebieten 

Vom 21. Februar 2013 

Auf Grund des § 20 des Saarländischen Natur
schutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. S. 726), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Oktober 
2008 (Amtsbl. 2009 S. 3) in Verbindung mit den 
§§ 22 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 
(BGB!. T S. 95), verordnet das Ministerium für Um
welt und Verbraucherschutz: 

72 
Artikel 15 

Änderung der Verordnung über die Landschafts-
schutzgebiete im Landkreis Saarlouis 

Nach § 6 der Verordnung über die Landschaftsschutz
gebiete im Landkreis Saarlouis vom 31. März 1977 
(Amtsbl. S. 405) wird folgender § 6a eingefügt: 

„§ 6a 

Die Errichtung von Windenergieanlagen einschließlich 
der erforderlichen Nebenanlagen (Zuwegung, Strom
netzanbindung) ist zulässig, soweit nicht vorrangige 
landschaftsschutzrechtliche Belange entgegenstehen. 

Vorrangige Belange im Sinne dieser Verordnung liegen 
vor, wenn es sich 

75 

1. um ein Naturschutzgebiet oder eine daran an
schließende 200 m breite Pufferzone oder 

2. um ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be
deutung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli
chen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (Abi. EG Nr. L 206 vom 
22. Juli 1992, S. 7)- FFR-Richtlinie - oder 
eine daran anschließende 200 m breite Puffer
zone oder 

3. um ein Europäisches Vogelschutzgebiet der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. Ap
ril 1979, kodifizierte Fassung 2009/147/EWG 
vom 30. November 2009 (Abi. EG Nr. L 20 
vom 26. Januar 2010) oder eine daran an
schließende 200 m breite Pufferzone oder 

4. um eine Fläche mit besonderer Bedeutung für 
den Naturschutz (der Kategorien sehr hohe 
Bedeutung und hohe Bedeutung) entsprechend 
Ziffer 6.5.2 des Landschaftsprogramms Saar
land, Juni 2009 handelt." 

Artikel 26 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft und am 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

Saarbrücken, den 21. Februar 2013 

Die Ministerin für Umwelt 
und Verbraucherschutz 

Rehlinger 
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319 Verordnung über das Naturschutzgebiet  
 „Prims“ (N 6507301)

Vom 12. Dezember 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarlän-
dischen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 23 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern in gebiets- und bedarfs-
orientierten Nutzergesprächen abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Er-
gebnisse des allgemeinen Monitorings beinhalten. 
Kommt ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäi-
schen Richtlinien er wachsenen Verpflichtungen nicht 
nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sank-
tionsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit einer 
Größe von ca. 409,87 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Prims“ (N 6507-301) und ist Teil des Netzes Natura 
2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von 
gemein schaftlicher Bedeutung gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) 
und als Europäisches Vogelschutz gebiet gemäß der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt auf Flächen der Stadt Wadern, 
Gemarkungen Bardenbach, Dagstuhl, Büschfeld, Nos-
wendel und Nunkirchen sowie der Gemeinde Schmelz 
Gemarkungen Bettingen, Limbach und Außen.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Über-
sichtskarte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, 
durch schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flur-
stückgenaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000, 
die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung sind, mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, wiedergege-
ben. Diese Karten und der Verordnungstext werden 
im Minis terium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Wadern und der Gemeinde Schmelz. Verordnungstext 
und Karten können bei den ge nannten Stellen eingese-
hen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 

g.schommer
Rechteck

g.schommer
Rechteck



 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 21. Dezember 2017 2083

Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen:
9180 Schlucht und Hangmischwälder TilioAcerion
91E0 AuenWälder mit Alnus glutinosa und Fraxi
nus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salici
on albae),
der Lebensraumtypen:
3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stu
fe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des CallitrichoBatrachion
6214 Halbtrockenrasen sandiglehmiger, basenrei
cher Böden (KoelerioPhleion phleoidis)
6510 Magere FlachlandMähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
9110 HainsimsenBuchenwald (LuzuloFagetum)
9130 WaldmeisterBuchenwald (AsperuloFagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer 
Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion 
betuli) [StellarioCarpinetum]
9170 LabkrautEichenHainbuchenwald Galio
Carpinetum,
der prioritären Art und ihrer Lebensräume:
1078 Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria),
der Arten und ihrer Lebensräume:
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1163 Groppe (Cottus gobio)
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1149 Steinbeißer (Cobitis taenia)
1193 Gelbbauchunke (Bombina variegata)
1323 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis)
1337 Biber (Castor fiber)
1381 Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
1387 Rogers Kapuzenmoos (Orthotrichum rogeri),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 030 Schwarzstorch (Ciconia nigra)
A 074 Rotmilan (Milvus milvus)
A 094 Fischadler (Pandion haliaetus)
A 103 Wanderfalke (Falco peregrinus)
A 151 Kampfläufer (Philomachus pugnax)
A 166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
A 215 Uhu (Bubo bubo)
A 229 Eisvogel (Alcedo atthis)
A 234 Grauspecht (Picus canus)

A 236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
A 238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
A 338 Neuntöter (Lanius collurio),
der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 
der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 210 Turteltaube (Streptopelia turtur)
A 212 Kuckuck (Cuculus canorus)
A 257 Wiesenpieper (Anthus pratensis)
A 275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra).
Schutzzweck ist zudem die Erhaltung und Entwicklung 
des Primstals mit seinen talbegleitenden Steilhängen, 
sowie den umgebenden Hangwald- und Auenflächen, 
die Lebensraum teils seltener oder gefährdeter Arten 
sind: Winterlinde (Tilia cordata), Emberger-Felsen-
birne (Amelanchier embergeri), Bleicher Schwingel 
(Festuca pallens), Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifo-
lia), Geschwollenes Neckermoos (Neckera menziesii), 
Rasiges Grünstängelmoos (Scleropodium cespitans), 
Kleines Grünstängelmoos (Scleropodium touretii), 
Behaartes Filzigelhaubenmoos (Metzgeria pubescens), 
Bach-Goldhaarmoos (Orthotrichum rivulare) und Bay-
erisches Grobzahnmoos (Timmia bavarica).

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:
1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Be-

achtung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 
und 2 und zu diesem Zweck auch das Ausbrin-
gen von Pflanzen oder Tieren; davon ausgenom-
men sind die Naturwaldzellen „Überlosheimer 
Hang“ und „Hoxfels“ (Verordnung über die Na-
turschutzgebiete „Naturwaldzellen im Saarland“ 
vom 28. Januar 2000 (Amtsbl. S. 470), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 9. Mai 2016 
(Amtsbl. I S. 320) und durch die Verordnung vom 
9. Mai 2016 (Amtsbl. I S. 327)),

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,
4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 

auf Flächen mit den Lebensraumtypen 6210 Natur
nahe KalkTrockenrasen und deren Verbu
schungsstadien (Subtyp 6214 Halbtrocken
rasen sandiglehmiger Böden) und 6510 Magere 
FlachlandMähwiesen (Erhaltungszustand A); 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Mage
re FlachlandMähwiesen (Erhaltungszustand B 
und C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzu halten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2;

 davon ausgenommen sind die Naturwaldzellen 
„Überlosheimer Hang“ und „Hoxfels“ (Verord-

g.schommer
Rechteck

g.schommer
Textfeld
Seiten 2084-2089 nicht relevant
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verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.
Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.
§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes eines Le-
bensraumtyps oder einer Art eingetreten ist oder be-
gründet zu erwarten ist, kann das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die 
Erhaltung oder Wiederherstellung des Erhaltungs-
zustandes sicher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.
Gleichzeitig treten die Verordnungen der ehemaligen 
Naturschutzgebiete „Primsleite Überlosheim/Auschet“ 
vom 10. Januar 2006 (Amtsbl. S. 214), 
„Schatterberg/Primsaue Schartenmühle“ vom 28. Sep-
tember 1992 (Amtsbl. S. 1070), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl. S. 174) 
und
„Bardenbacher Fels – Primsaue – Junger Hirschkopf“ 
vom 5. April 1989 (Amtsbl. S. 526), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 27. November 1996 (Amtsbl. 
S. 1313) in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft.
Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen treten gleichzeitig die „Verordnung zum Schutz 
von Landschaftsteilen und Landschaftsbestandteilen 
im Kreis Merzig-Wadern“ vom 4. Juli 1952 (Amts-
bl. S. 603) sowie die „Verordnung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis Saarlouis vom 
31. März 1977 (Amtsbl. S. 405) in der jeweils gelten-
den Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 12. Dezember 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
Hervorheben

G.Schommer
Hervorheben
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 — Anlage —

±
vom

Anlage
zur Verordnung über das Naturschutz-
gebiet N 6507 - 301 vom 12. Dezember 2017

0 490 980 1.470 1.960245
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)

Prims




